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 Veröffentlicht am 21.11.1962

Norm

EO §280 Abs2

Rechtssatz

Das Gesetz spricht nicht ausdrücklich über die Verständigungsp2icht des Gerichtes, doch ergibt sich aus der

Bestimmung, es genüge, daß der betreibende Gläubiger dem Vollstreckungsorgan den Freihandkäufer namhaft macht,

daß letzterer vom Termin verständigt werden muß (SZ 27/251). Es kann sich hiebei nur um die innerhalb der gesetzten

Frist namhaft gemachten Käufer handeln.
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